
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Stepenitztal 
 

Allgemeinverfügung: 
 

Umbenennung der Dorfstraße im Ortsteil Blüssen 
 
Auf der Grundlage des § 51 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (StrWG – M-V) vom 13.01.1993 (GVOBl. M-V S. 42), 
zuletzt geändert am 20.05.2011 (GVOBl. M-V S. 323, 324) in Verbindung mit § 13 
des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes M-V (SOG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 246), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.07.2013 (GVOBl. M-V, S. 434) wird mit 
Beschluss der Gemeindevertretung der ehemaligen Gemeinde Papenhusen vom 
13.03.2014 die Dorfstraße im Ortsteil Blüssen 
 

Gemarkung: Blüssen 
Flur: 1   
Flurstücke: 18/6, 17/1, 18/5, 18/4  

 
mit Wirkung vom 28.07.2014  in den Straßennamen „Blüssen “ umbenannt.  
 
Die Lage kann dem beigefügten Übersichtsplan entnommen werden. 
 
Hinweise:  
Es ist zugleich erforderlich, die Hausnummern neu zu ordnen. Die 
Grundstückseigentümer werden einen entsprechenden Bescheid erhalten. 
Entsprechend der Mitteilung der Deutschen Post wird für die Gemeinde Stepenitztal 
die einheitliche Postleitzahl 23936 festgelegt. Damit entfällt die bisherige Postleitzahl 
23923 für den Ortsteil Blüssen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 
in 23936 Grevesmühlen Widerspruch erhoben werden. 
 
Grevesmühlen, den 04.07.2014 
 
 
P. Koth        - Siegel -  
Bürgermeister 
der Gemeinde Stepenitztal 
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